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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Zentrale Dienstleistungen 
 
Ressort 403 - Finanzen 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Dagmar Kemmler 
563 6455 
563 8034 
dagmar.kemmler@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

14.10.2014 
 
VO/0706/14 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

04.11.2014 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungs- 
                     steuerung und Betriebsausschuss WAW Empfehlung/Anhörung 
05.11.2014 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
10.11.2014 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Aufhebungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe 

 
Grund der Vorlage 
 
Aufhebung der Satzung über die Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Rat der Stadt beschließt die Aufhebungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer 
Infrastrukturförderabgabe in der Stadt Wuppertal gemäß Anlage 01 

 
Einverständnisse 

 
entfällt 
 
Unterschrift 

 
 
 
Dr. Slawig 
 
Begründung 

 
Die Entscheidung des OVG Münster vom 23.10.2013 zur Übernachtungssteuer, wonach die 
Erhebung dieser Steuer in der geplanten Form rechtswidrig ist,  ist rechtskräftig geworden. 
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Beschwerde der Stadt Dortmund gegen die  
Nichtzulassung der Revision nicht angenommen.  
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Die Satzung der Stadt Wuppertal über die Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe vom 
20.09.2012 in der Form der Zweiten Änderungssatzung ist auch davon betroffen.  
 
Die Satzung ist daher aufzuheben..  
 
Demografie-Check 
 
Die Vorlage hat keine Auswirkung auf die demografischen Ziele 

 
Zeitplan 

 
Die Aufhebungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 
Anlagen 

 
Anlage 01 – Aufhebungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer   
                    Infrastrukturförderabgabe in der Stadt Wuppertal vom 20.09.2012 
 
Anlage 02 – Satzung über die Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe in der Stadt   
                    Wuppertal vom 20.09.2012 in der Gestalt der Zweiten Änderungssatzung 
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